
 

 

Stadt Pfarrkirchen 
Radverkehrskonzept 

Abschlussbericht 8.11.2019 

 
 

 

PLANUNGSGESELLSCHAFT 

STADT-LAND-VERKEHR GmbH 

Josephspitalstraße 7 �² 80331 München 
 



Stadt Pfarrkirchen �² Radverkehrskonzept  

- 1 - 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis  ................................ ................................ ................................ ........  1 

Abbildungsverzeichnis  ................................ ................................ ................................ .  2 

 

0. Aufgabenstellung  ................................ ................................ ................................ ....  3 

1. Bestandsanalyse  ................................ ................................ ................................ .....  4 

1.1 Städtebauliche Merkmale ................................ ................................ ..............   4 

1.2 Innerörtliches Straßen- und Wegenetz  ................................ ............................   5 

1.3 Einstufung des Straßen- und Wegenetzes (gemäß RASt 06)  .............................   7 

1.4 Überörtliche Radfahrverbindungen �«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«��  ..................  8 

1.5 Unfallhäufungspunkte und Sicherheitsdefizite  ................................ .................   8 

1.6 Wichtige Quell- und Zielgebiete des Radverkehrs  ................................ ...........   8 

1.7 Schulwege ................................ ................................ ................................ ..... 9 

1.8 Fahrradabstellanlagen  ................................ ................................ ................   11 

2. Bewertung  ................................ ................................ ................................ ............   12 

2.1 Mängel und Konfliktbereiche  ................................ ................................ .......  12 

2.2 Zusammenfassung Stärken und Schwächen  ................................ .................   13 

2.3 Handlungsbedarf  ................................ ................................ ........................   15 

2.4 Vertiefte Betrachtung �² Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht  ..................   16 

3. Entwicklung eines Radverkehrsnetzes  ................................ ................................ .....  18 

3.1 Leitvorstellungen und Rahmenbedingungen  ................................ .................   18 

3.2 Entwicklung eines Routennetzes  ................................ ................................ ...  22 

4. Maßnahmen ................................ ................................ ................................ .........   24 

4.1.1 Verkehrsrechtliche Maßnahmen im örtlichen Straßennetz  ..............................   26 

4.1.2 Kleinere bauliche Maßnahmen im örtlichen Straßennetz  ...............................   50 

4.1.3 Größere bauliche Maßnahmen im örtlichen Straßennetz  ...............................   53 

4.2.1 Verkehrsrechtliche Maßnahmen im klassifizierten Straßennetz  .......................   56 

4.2.2 Kleinere bauliche Maßnahmen im klassifizierten Straßennetz  .........................   85 

4.2.3 Größere bauliche Maßnahmen im klassifiziertem Straßennetz  .......................   88 

4.3 Sonstige bauliche Maßnahmen in Abstimmung mit übergeordneten Behörden  99 

4.4 Fahrradabstellanlagen  ................................ ................................ ..............   102 

4.5 Schulwege ................................ ................................ ................................   114 

4.6 Flankierende Maßnahmen  ................................ ................................ ........  115 

4.7 Elektromobilität  ................................ ................................ ........................   117 

4.8 Fahrradmitnahme im Schienen-Personen-Nahverkehr  ................................   117 



Stadt Pfarrkirchen �² Radverkehrskonzept  

- 2 - 

5. Prioritäten und Umsetzung  ................................ ................................ ..................   118 

5.1 Prioritäten  ................................ ................................ ................................   118 

5.2 Umsetzung  ................................ ................................ ...............................   120 

 

 

Abbildungsverzeichnis Plandarstellungen 

1.1 Bestand Straßen- und Wegenetz (Kartenausschnitt Nord)  ................................ ...   

1.2 Bestand Straßen- und Wegenetz (Kartenausschnitt Süd)  ................................ .....   

1.3 Bestand Straßen- und Wegenetz (Kartenausschnitt Degernbach)  ........................    

1.4 Bestand Straßen- und Wegenetz (Kartenausschnitt Waldhof)  ..............................    

1.5 Bestand Straßen- und Wegenetz (Kartenausschnitt Untergrasensee)  ....................    

1.6 Bestand Straßen- und Wegenetz (Kartenausschnitt Innenstadt)  ...........................    

1.7 Einstufung des Straßen- und Wegenetzes (gemäß RASt 06)  ................................    

1.8 Radrouten Bestand  ................................ ................................ ..........................    

1.9 Unfallhäufungspunkte  ................................ ................................ ......................    

1.10 Fahrradabstellanlagen  ................................ ................................ .....................    

2.1 Mängel und Konfliktbereiche (Kartenausschnitt Nord)  ................................ ........   

2.2 Mängel und Konfliktbereiche (Kartenausschnitt Süd)  ................................ ..........    

3. Haupt- und Nebenrouten  ................................ ................................ .................    

4.1 Maßnahmen Straßen- und Wegenetz (Kartenausschnitt Nord)  ............................    

4.2 Maßnahmen Straßen- und Wegenetz (Kartenausschnitt Süd)  ..............................    

4.3 Maßnahmen Straßen- und Wegenetz (Kartenausschnitt Innenstadt)  ....................    

 



Stadt Pfarrkirchen �² Radverkehrskonzept                                                                  

 - 3 - 

0. Aufgabenstellung Um Arbeit, Wohnen und Leben gemäß ihren Leitvorstellungen 
in Einklang zu bringen und kurze Wege zu ermöglichen, will die 
Stadt Pfarrkirchen den Radverkehr verstärkt fördern. Mit der Be-
auftragung eines Radverkehrskonzepts erfolgt ein wichtiger 
Schritt zur Umsetzung konkreter Maßnahmen im Rahmen eines 
abgestimmten Konzepts.  

Ziel ist es, den Radverkehr im Rahmen einer umweltfreundlichen 
Nahmobilität zu stärken, eine attraktive Infrastruktur zu entwi-
ckeln, die Verkehrssicherheit, insbesondere für den Radverkehr, 
zu erhöhen, sowie eine Mobilitätskultur zu pflegen, in der das 
Radfahren selbstverständlich ist und einen festen Platz in der 
städtischen Planung einnimmt. 
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1. Bestandsanalyse  

1.1 Städtebauliche 
Merkmale 

 

   

 

Die Stadt Pfarrkirchen liegt am Fluss Rott im Rottal. Der Haupt-
ort zieht sich nördlich der Rott, über die Höhen des Galgen-
bergs und des Gartlbergs bis zum Reichenberg. Pfarrkirchen ist 
die Kreisstadt des niederbayerischen Landkreises Rottal-Inn und 
Hochschulstadt. Im Wintersemester 2015/16 nahm die Außen-
stelle der TH Deggendorf unter der Bezeichnung European 
Campus in Pfarrkirchen ihren Betrieb auf.  

Südlich der Rott schließt sich der Stadtteil Mooshof mit dem an-
grenzenden Gewerbe- und Industriegebiet an. Pfarrkirchen hat 
insgesamt 95 Ortsteile, die als Einzelorte und Weiler in der 
Umgebung liegen. Zur Stadt gehören die vormals eigenständi-
gen Gemeinden Reichenberg, Untergrasensee und Waldhof. Im 
Westen verläuft die Stadtgrenze zur Gemeinde Postmünster zum 
Teil unmittelbar hinter der Bebauung. 

Die Stadt Pfarrkirchen liegt an der Rottalbahn Passau �² Mühl-
dorf, einer eingleisigen Bahnverbindung. Sie verläuft in Ost-
West-Richtung am Nordrand des Rottals im Bereich des Hang-
fußes. Auf Grund der vielen Querungsmöglichkeiten und der 
stündlichen Zugfrequenz stellt die Bahnlinie nur zwischen der 
Rennbahnstraße und dem westlichen Stadtrand eine Barriere 
dar. Im Süden wird die Stadt von der Bundesstraße 388 be-
grenzt. 

 

Topographie Eine größere Barrierewirkung für den Radverkehr stellt die sehr 
hügelige Topographie dar. Im Stadtgebiet liegen mehrere Hü-
gel mit für Radfahrer anstrengenden Steigungen (z.B. 20% Stei-
gung in der Bergstraße oder Gartlberg). So liegen beispielswei-
se wichtige öffentliche Einrichtungen wie z.B. die Schulen oder 
das Krankenhaus oberhalb des Stadtzentrums auf dem Berg. 
Eine günstige, flache Topographie, die sich durch das Flusstal 
der Rott ergibt, findet sich in der Stadtmitte und südlich des 
Bahngleises. Mit der zunehmenden Verbreitung von Pedelecs 
tritt die hügelige Topographie als limitierender Faktor jedoch 
zunehmend in den Hintergrund. 
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1.2 Innerörtliches Stra-

ßen- und Wegenetz 

 
Äußere Simbacher Straße �² 
Tempo 30 

 
F+R in der Nähe von Aham 

 
Bereich vor der Grundschule mit 
Anforderungs-Lichtzeichenanlage 

 
Radwegbeschilderung in Mahl-
gassing 

Eine Bestandsaufnahme der verkehrlichen Situation erfolgte im 
Sommer 2018 und ergab, dass in Pfarrkirchen bereits gute Vo-
raussetzungen für ein attraktives Radfahrnetz existieren (vgl. 
Pläne1.1-1.6). Dazu gehören u.a.: 
 

�x die landschaftlich reizvollen Ost-West Radwegeverbin-
dungen entlang der Rott; 

�x die umfangreiche Anordnung von Tempo 30 (als Tempo 
30-Zonen oder durch Einzelmaßnahmen) und teilweise 
verkehrsberuhigte Bereiche in der Stadtmitte und am 
Bahnhofsvorplatz; 

�x Radwege entlang der klassifizierten Straßen zu vielen 
Ortsteilen; 

�x eigenständige Radwege und Radwege an einigen 
Hauptverkehrsstraßen mit Markierung von Radwegfur-
ten; 

�x die Sicherung von Querungen an den Hauptverkehrs-
straßen, im Stadtkern und an den Schulen; 

�x die Beschilderung von Radfahrrouten; 

�x kaum benutzungspflichtige Radwege; 

�x einige Querungsmöglichkeiten der Bahnlinie; 

�x Beschilderung einer Parallelroute zur stark befahrenen 
Arnstorfer Straße für den Radverkehr über die Duschl-
straße, die allerdings vom Bürger eher wenig genutzt 
wird. 

 

 
Radweg ohne Benutzungspflicht 
in der Rennbahnstraße 

Die eigenständigen Fuß- und Radwege, v.a. entlang der Rott, 
werden ergänzt durch ein dichtes Netz von Flurwegen, die dem 
landwirtschaftlichen Verkehr dienen, aber teilweise auch für den 
Radverkehr gut zu befahren sind. 

Dennoch sind einige Kreuzungen für den Radfahrer nicht kom-
fortabel oder sogar gefährlich, wie die Kreuzungen Ringstraße/ 
Lindnerstraße/Eggenfeldener Straße, Ringstraße/ Dr.-Bachl-
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Radweg entlang der Rott 

 
Ringstraße/Eggenfeldener Straße 

 
Fehlende Beschilderung durch-
lässige Sackgasse Rottschleife 

 
Einbahnstraße Ringstraße nicht 
für den Radverkehr in Gegen-
richtung freigegeben  

Straße und Ringstraße/ Bahnhofstraße. Am Knotenpunkt Franz-
Stelzenberger-Straße/ Südeinfahrt ist die Schaltung der Lichtsig-
nalanlage für den Radverkehr unvorteilhaft.  

Insbesondere in Wohngebieten, aber auch in Gewerbegebie-
ten, fehlen bei durchlässigen Sackgassen (Zeichen 357 StVO) 
und wichtigen Quartier erschließenden Fußwegen Hinweise auf 
eine Durchfahrmöglichkeit für den Radverkehr, um direkte und 
kurze Wege anzubieten, die dem Radfahrer zeitliche Vorteile 
gegenüber dem Kfz-Verkehr verschaffen. Dieser Aspekt ist vor 
allem für Ortsunkundige entscheidend, da diesen oft nicht be-
kannt ist, ob eine Durchfahrt mit dem Fahrrad hier möglich und 
vorteilhaft ist oder nicht. 

In der Stadtmitte aber auch in Wohn- und Gewerbegebieten 
wird die Durchlässigkeit für den Radverkehr stark eingeschränkt, 
indem Einbahnstraßen nicht für den Radverkehr freigegeben 
und Sperrungen für Fahrzeuge aller Art (Zeichen 250), also 
auch für den Radverkehr, angeordnet sind.  

Darüber hinaus fehlen im Netz noch Wegverbindungen, die das 
Radwegenetz vervollständigen und dem Radverkehr die Mög-
lichkeit bieten, abseits von Hauptverkehrsstraßen zu wichtigen 
Zielen zu gelangen. Die vorhandene Infrastruktur bietet aber 
gute Voraussetzungen für eine Weiterentwicklung hin zu einem 
attraktiven Gesamtkonzept. 
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1.3 Einstufung des Stra-

ßen- und Wegenetzes 
(gemäß RASt 06)  

Das Straßen- und Wegenetz in der Stadt Pfarrkirchen wurde 
nach seiner Funktion gemäß Rast 06 (Richtlinien für die Anlage 
von Stadtstraßen) eingestuft (vgl. Plan 1.7). 

Sammelstraßen 

 

�x Peter-Adam-Straße; 
�x Bahnweg, Am Bahndamm, Neuwiesenweg; 
�x Rennbahnstraße, Böhmerwaldweg; 
�x Ringstraße; 
�x Am Kellerberg; 
�x Gartlbergstraße; 
�x Bergstraße; 
�x Äußere Simbacher Straße; 
�x Christangerstraße; 
�x Dörflerstraße, Graf-von-Gelder-Straße; 
�x Am Griesberg; 
�x Reichenberger Straße; 
�x Römerstraße. 
�x Innere Simbacher Straße 
�x Falkenstraße 

Gewerbestraßen 

 

�x Arno-Jacoby-Straße; 
�x Ludwig-Frischhut-Straße; 
�x Max-Lanz-Straße; 
�x Industriestraße; 
�x Schuldholzinger Weg; 
�x Jahnstraße; 
�x Dr.-Bachl-Straße, Max-Breiherr-Straße. 

Geschäftsstraßen 

 

�x Pflegstraße; 
�x Plinganserstraße 
�x Stadtplatz; 
�x Bahnhofstraße (innerhalb Ringallee); 
�x Lindnerstraße; 
�x Dr.-Bayer-Straße (innerhalb Ringallee). 

Klassifizierte Straßen/  
Hauptverkehrsstraßen 

 

�x B 388; 
�x St 2110, Franz-Stelzenberger-Straße; 
�x Südeinfahrt, Alois-Gäßl-Straße; 
�x Passauer Straße, St 2109; 
�x Eggenfeldener Straße; 
�x Dr.-Bayer-Straße, Arnstorfer Straße, St 2112; 

 
Wohnstraßen / Wohnwege Alle anderen Straßen und Wege in der Stadt Pfarrkirchen wer-

den als Wohnstraßen oder Wohnwege eingestuft. 
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1.4 Überörtliche Radfahr-

verbindungen 

 
www.bayerninfo.de 

Übergeordnete Radwegeverbindungen für den Freizeitverkehr 
im Rahmen des "Bayernnetzes für Radler" führen durch Pfarrkir-
chen. Als Themenradwege sind der Rottalradweg und der Drei-
Täler-Radweg zu nennen, die auch beschildert sind. 

Im Radwegenetz der Bayerischen Vermessungsverwaltung fin-
den sich jedoch wichtige innerörtliche Routen sowie überörtliche 
Verbindungen u.a. nach Postmünster, Eggenfelden und Bad 
Birnbach. Der Verlauf der regionalen Radrouten im Stadtgebiet 
ist im Plan 1.8 dargestellt. 

  

1.5 Unfallhäufungspunkte 
und Sicherheitsdefizi-
te 

 

Unfallhäufungspunkte in der 
Stadt Pfarrkirchen. 

Für die Förderung des Radverkehrs ist die Verkehrssicherheit 
von entscheidender Bedeutung. Auch hinsichtlich der Verkehrs-
mittelwahl für oder gegen das Fahrrad spielt der Aspekt der 
Verkehrssicherheit eine entscheidende Rolle. Die Analyse der 
Unfallhäufungspunkte ergibt bereits erste Hinweise auf den zu-
künftigen Handlungsbedarf. 

Im Plan 1.9 sind die wesentlichsten Unfallhäufungspunkte mit 
Radfahrbeteiligung aus den Jahren 2013 bis 2017 dargestellt. 
Diese werden nach Fahr-, Kreuzungs-, Abbiegeunfällen sowie 
in Unfälle mit ruhendem Verkehr, Längsverkehr und Sonstiges 
unterschieden. Insgesamt wurden 59 Verkehrsunfälle mit Fahr-
radbeteiligung (auch Mofa, E-Bike und Pedelec) registriert. Eine 
Häufung der Unfälle ist in der Stadtmitte, entlang der Ringstra-
ße, der Rennbahnstraße und der Alois-Gäßl-Straße zu verzeich-
nen. Überwiegend wurden Unfälle beim Einbiegen bzw. Kreu-
zen festgestellt.  

  
1.6 Wichtige Quell- und 

Zielgebiete des Rad-
verkehrs  

 

Wichtige Quellgebiete des Radverkehrs sind generell alle 
Wohngebiete, wobei die Dichte der Bebauung, die Sozialstruk-
tur, die Topographie, die Radfahrbedingungen und die Entfer-
nung zu wichtigen Zielorten des Radverkehrs wesentliche Ein-
flussgrößen für die Benutzung des Fahrrads darstellen. Das 
Fahrrad wird im Allgemeinen bevorzugt für Distanzen zwischen 
ein und drei Kilometer eingesetzt, wenn Sicherheit und Annehm-
lichkeit gegeben sind. 

In der Stadt Pfarrkirchen liegen fast alle wesentlichen innerörtli-
chen Quell- und Zielpunkte in einem Entfernungsbereich bis ca. 
drei Kilometer (vgl. Plan1.7). Die meisten Wohngebiete liegen 
sogar maximal zwei Kilometer von den wichtigsten Zielen ent-
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Straßencharakterisierung mit 
Verkehrsmagneten der Stadt 
Pfarrkirchen 

 

 

 

 

fernt. Weiter entfernt sind durch das große Gemeindegebiet 
Ortsteile wie Waldhof oder Untergaiching. Wichtige Ziele sind:  

�x Stadtmitte mit öffentlichen Einrichtungen, Einzelhandel, 
Dienstleistungen, Aufenthalt; 

�x Bahnhof Pfarrkirchen; 

�x Rottal-Inn Kliniken; 

�x Schwerpunkte des Einkaufs im Bereich der Arnstorfer 
Straße; 

�x Einkaufsmärkte im Gewerbegebiet Süd 1 (Südeinfahrt, 
Franz-Stelzenberger-Straße, Arno-Jacoby-Straße); 

�x Ringstraße und innerhalb der Ringstraße (Ringstraße, 
Marienplatz, Bahnhofstraße, Stadtplatz); 

�x Grundschule; 

�x Gymnasium; 

�x Schulzentrum mit Mittelschule, FOS/ BOS, Realschule 
und Förderschule; 

�x Berufsschule; 

�x European Campus Max-Breiherr-Straße; 

�x Sportzentrum; 

�x Sport- und Freizeiteinrichtungen Peter-Adam-Straße; 

�x Schwimm- und Erlebnisbad; 

�x Rennbahn; 

�x Naherholungsgebiet Rottauen; 

�x Verwaltungseinrichtungen der Stadt und anderer Behörden; 

�x Friedhof; 

�x kirchliche Einrichtungen. 

1.7 Schulwege 
 

 

 
Schulschluss Grundschule 

Die Stadt Pfarrkirchen besitzt eine Grundschule, eine Mittelschu-
le, eine Realschule, ein Gymnasium und eine Berufsschule. Hin-
zu kommt noch eine Fachoberschule und Berufsoberschule, ein 
sonderpädagogisches Förderzentrum, das KWA Bildungszent-
rum und, als Fachhochschule, der European Campus Rottal-
Inn. 
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Tempo-30 Passauer Straße 

 
Zufahrt Grundschule Kirchweg 

 
Von-Fraunhofer-Straße, Zufahrt 
Schulzentrum 

 
Arnstorfer Straße vor dem Gym-
nasium, Schulschluss 
 

 
European Campus 

Die Grundschule im Osten Pfarrkirchens liegt in der Josef-
Maurer-Straße und ist über den Graf-Arco-Weg von der 
Passauer Straße erreichbar. Es existiert eine Fußgängerdruck-
ampel als Querungshilfe auf Höhe des Graf-Arco-Wegs, der für 
jeglichen Kfz-Verkehr gesperrt ist. Die Zufahrt über den Kirch-
weg in die Josef-Maurer-Straße ist an Schultagen von 7.30-
8.00 Uhr für Kfz gesperrt. In der Passauer Straße ist während 
der Schulzeit (7.00 - 16.00 Uhr werktags) auf Höhe der Grund-
schule Tempo 30 angeordnet. Zu den Bring- und Holzeiten 
bringen viele Eltern ihre Kinder zur Schule und parken in der 
Passauer Straße in die dafür angedachten auf dem Gehweg 
markierten Parkflächen. 

Die Mittelschule liegt, ebenso wie die Realschule, in der Von-
Fraunhofer-Straße. Auch das sonderpädagogische Förderzent-
rum der Betty-Greif-Schule und die staatliche Fachoberschule 
liegen auf dem Gelände. In der Straße Am Kellerberg gilt Tem-
po 30 und in der Von-Fraunhofer-Straße ist die Einfahrt von 
unbefugten PKWs während der Schulzeit verboten. Fußläufig 
sind die Schulen auch von der Blumenhöhe und dem Friedens-
platz über Fußwege erreichbar. 

Das Gymnasium liegt in der Arnstorfer Straße an der Kreuzung 
mit der Blumenhöhe. Auf der Arnstorfer Straße direkt vor der 
Schule ist auch eine zugehörige beidseitige Bushaltestelle und 
eine Querungshilfe, die zu Schulbeginn- und ende von Ver-
kehrshelfern betreut wird. Ähnlich wie vor der Grundschule ist 
auch im Bereich des Gymnasiums in der Arnstorfer Straße werk-
tags von 7.00 �² 18.00 Uhr Tempo 30 angeordnet.  

Das staatliche berufliche Schulzentrum ist über die Max-
Breiherr-Straße von Süden und die Johann-Sinzinger-Straße und 
Adam-Regensburger-Straße von Osten an das Straßennetzan-
geschlossen. Das Schulzentrum ist zudem fußläufig von der Eg-
genfelder Straße über einen Fußweg zu erreichen. 

Der European Campus Rottal-Inn liegt ganz im Westen der 
Stadt und ist fußläufig und mit dem Fahrrad über die Max-
Breiherr-Straße und von Norden von der Berufsschule kom-
mend zu erreichen. Von Süden her bildet die Bahnlinie eine 
Barriere die weiter östlich in der Rennbahnstraße beginnt.  
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1.8 Fahrradabstell-

anlagen 

 

Die Beschaffenheit vieler öffentlicher Fahrradabstellanlagen er-
füllt die Qualitätsstandards des ADFC (�Å�(�P�S�I�H�K�O�X�Q�J�H�Q���]�X�P��
Fahrradparken") nicht. Eine Vielzahl der vorhandenen Fahrrad-
parkplätze können �D�O�V���V�R�J�����Å�)�H�O�J�H�Q�E�U�H�F�K�H�U�´���E�H�]�H�L�F�K�Q�Ht werden, 
da sie den Fahrradrahmen nicht fixieren und somit sämtliche 
Kräfte beim Einstellen oder Bewegen des Fahrrades direkt auf 
die Felge des Fahrrades wirken, so dass die Felge verbogen 
wird. Meist werden diese "Fahrradständer" aus Angst vor Be-
schädigungen von den Radfahrern gar nicht genutzt. Eine Be-
wertung der wichtigsten Fahrradabstellanlagen findet sich im 
Plan 1.10. 

Fahrradabstellanlagen an 
wichtigen Zielpunkten: 
 
 

 
Fahrradständer Gymnasium 

 
Fahrradständer Stadtmitte 

An den Schulen sind verhältnismäßig wenige Fahrradständer 
vorhanden, was sicherlich zum Teil auf deren topographische 
Lage zurückzuführen ist. 

Auf dem European Campus 
Rottal-Inn stehen ca. 40 Fahrrad-
stellplätze zur Verfügung.  

 

 

Fahrradständer European Campus 

In der Stadtmitte werden nur an 
wenigen Stellen Fahrradständer 
angeboten.  

Auch am Bahnhof ist das Angebot 
überschaubar und nur teilweise 
überdacht.  

Fahrradständer Bahnhof 

 
Fahrradabstellplatz Schwimmbad 

 

Die Fahrradabstellanlagen am Schwimmbad sind zwar in aus-
reichender Zahl vorhanden, jedoch sind sie nicht überdacht und 
erfüllen nicht die Qualitätsstandards des ADFC. 
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2. Bewertung Anhand der durchgeführten Ortsbesichtigungen sowie der Aus-
wertung der Unfalldaten konnten im Straßen- und Wegenetz der 
Stadt Pfarrkirchen eine Reihe von Mängeln und Konfliktbereichen 
identifiziert werden, die unter dem Aspekt der Ziele und Anforde-
rungen, die Verkehrssicherheit, den Komfort und die Netzver-
knüpfung betreffen. 

2.1.  Mängel und Konflikt-
bereiche 

Die Mängel und Konfliktbereiche sind in den Plänen 2.1 und 2.2 
dargestellt. Sie beziehen sich auf: 

�x unzureichende Ausstattung von stark befahrenen Haupt-
verkehrsstraßen mit Radverkehrsanlagen, z.B. begleiten-
den Rad- bzw. Geh- und Radwegen oder Radstreifen, 
bzw. angeordnete Höchstgeschwindigkeiten werden den 
Sicherheitsbedürfnissen des Radverkehrs nicht immer ge-
recht; 

�x Radverkehrsführung an Knotenpunkten; 

�x fehlende Querungshilfen an Gefahrenstellen für den que-
renden Radverkehr (und Fußverkehr); 

�x teilweise nicht den Richtlinien konforme Umlaufsperren; 

�x Mängel in der Netzverknüpfung; 

�x unnötige Einschränkungen/ Behinderungen des Radver-
kehrs durch verkehrsrechtliche Anordnungen bzw. bauli-
che Unzulänglichkeiten (z.B. fehlende Hinweise auf durch-
lässige Sackgassen, Freigabe von Einbahnstraßen für den 
Radverkehr, Z. 250 Durchfahrt verboten für alle Fahrzeu-
ge); 

�x unzureichende Anzahl und Qualität der Fahrradabstellan-
lagen, insbesondere in der Stadtmitte, an zentralen öffent-
lichen Einrichtungen, am Bahnhof, teilweise an den Schu-
len und vor den Einkaufsmärkten; 

�x zu wenig Erschließungsmöglichkeiten für den Fuß- und 
Radverkehr zum Schulzentrum; 

�x Infrastrukturen mit starker Barrierewirkung (z.B. Bahnlinie 
zwischen Rennbahnstraße und westlicher Stadtgrenze); 

�x ungünstige Schaltung der Lichtsignalanlagen für den Rad-
verkehr. 
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2.2 Zusammenfassung 

Stärken und Schwä-
chen 

 

Stärken +  großflächige Tempo reduzierte Bereiche (Tempo 30-
Strecken, Tempo 30-Zonen) und verkehrsberuhigte Berei-
che in der Stadtmitte und vor dem Bahnhof; 

+  vom Kfz getrennte Radwege zu den Nachbargemeinden 
(z.B. entlang der Rott); 

+  Tempo 30 auch auf Hauptverkehrs- und Sammelstraßen 
(z.B. vor den Schulen); 

+  Bahnquerung nur für Radfahrer und Fußgänger; 
+  Lage Pfarrkirchens an übergeordneten Radwegen (Rottal-

radweg, Drei-Täler-Radweg) in landschaftlich reizvoller 
Umgebung; 

+  Anlage eines eingefärbten Schutzstreifens im Gefahrenbe-
reich (Ringstraße); 

+  Beschilderung einer Parallelroute zur stark befahrenen 
Arnstorfer Straße für den Radverkehr über die Duschlstra-
ße; 

+  Quartier verbindende Fuß- und Radwege; 

+  Radwege an einigen Ortsverbindungsstraßen zu den Orts-
teilen und Nachbargemeinden; 

+  Mittelinseln als Querungshilfen (z.B. Arnstorfer Straße); 

+  Keine benutzungspflichtigen Radwege innerorts (außer 
Alois-Gäßl-Straße) 

+  Bereitschaft zur Förderung des Radverkehrs. 

 

Schwächen �² Unzureichende bzw. fehlende Radverkehrsanlagen an 
Hauptverkehrsstraßen (z.B. Passauer Straße, Eggenfelde-
ner Straße, Arnstorfer Straße); 

�² mangelhafte Radverkehrsanlagen an Hauptverkehrs-
straßen (z.B. Arnstorfer Straße, zu schmal und schlechter 
Oberflächenzustand); 

�² einseitige Radverkehrsanlagen (z.T. wechselnd auf unter-
schiedlichen Straßenseiten) an Hauptverkehrsstraßen (z.B. 
Alois-Gäßl-Straße); 

�² fehlende Radverkehrsanlagen bzw. Geschwindigkeitsredu-
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zierungen an wichtigen Erschließungsstraßen (z.B. Ring-
straße, Max-Breiherr-Straße); 

�² fehlende Querungshilfen an Hauptverkehrsstraßen; 

�² fehlende Hinweise auf durchlässige Sackgassen; 

�² fehlende Freigabe von Einbahnstraßen; 

�² mangelhafte Durchlässigkeit der Stadtmitte für den Rad-
verkehr durch Einbahnstraßen; 

�² zulässige Geschwindigkeit in der Stadtmitte entspricht 
nicht der Aufenthaltsfunktion; 

�² unkomfortable Querungen durch ungünstige Schaltung 
der Lichtsignalanlagen für den Radverkehr (Franz-
Stelzenberg-Straße/Südeinfahrt); 

�² fehlendes Beschilderungssystem abseits der übergeordne-
ten Radwege; 

�² zu wenige Fahrradabstellmöglichkeiten an zentralen Punk-
ten, wie z.B. in der Stadtmitte, am Bahnhof oder an Schu-
len; teils veraltete Modelle, die nicht den heutigen An-
sprüchen entsprechen; teils defekte Fahrradständer; 

�² ungünstige Topographie des Stadtgebietes für den Rad-
verkehr (z.T. extreme Steigungen); im Vergleich zu ande-
ren Gemeinden mit einer flachen Topographie eher ge-
ringes Potenzial für den Radverkehr bei den Schülern. Die 
E-Bike-Quote unter den Schülern wird eher gering einge-
schätzt; 

�² fehlende Ladestationen für E-Bikes, z.B. Stadtmitte, Bahn-
hof, Einkaufsmärkte; 

�² unzureichende Erschließung der Schulen abseits der 
Hauptverkehrsstraßen; 

�² fehlende wichtige Netzverknüpfungen, z.B. vom Bahnhof 
zum European Campus. 
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2.3 Handlungsbedarf  

 �x Errichtung von Radwegen bzw. Schutzstreifen, bzw. Ein-
richtung von Geschwindigkeitsreduzierungen an den 
Hauptverkehrsachsen z.B. Passauer Straße, Eggenfeldener 
Straße, Arnstorfer Straße; 

�x Durchlässigkeit der Stadtmitte für den Radverkehr; 

�x Sicherung des Radverkehrs auf Sammelstraßen; 

�x Überprüfung der Radverkehrsführung an einzelnen Kno-
tenpunkten einschließlich Markierungen; 

�x Ergänzung der wegweisenden Beschilderung und Anpas-
sung an das städtische Hauptroutennetz; 

�x Errichtung von zusätzliche Fahrradabstellanlagen mit an-
sperrbaren Halterungen und Anlehnmöglichkeit an zentra-
len öffentlichen Plätzen und Einrichtungen, wenn möglich 
mit Überdachung; 

�x Errichtung von E-Bike-Ladestationen; 

�x Verbesserung der Quartierserschließung Schulzentrum; 

�x Absicherung von Querungen der Hauptverkehrsstraßen; 

�x Förderung des Radverkehrs an den Schulen; 

�x Lückenschlüsse im Grünbereich innerorts (z.B. entlang der 
Rott, Umfeld Schule); 

�x Lückenschlüsse außerorts an klassifizierten Straßen; 

�x Hangparallele Verbindungen zwischen den Wohngebie-
ten. 
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2.4 Vertiefte Betrachtung: 

Aufhebung der Rad-
wegbenutzungspflicht 

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat am 18.11.2010 bestätigt, 
dass eine Radwegbenutzungspflicht nur angeordnet werden darf, 
wenn eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko der 
Teilnahme am Straßenverkehr erheblich übersteigt. Dies hat für 
Städte und Gemeinden zur Folge, dass die Anordnung einer 
Radwegbenutzungspflicht überprüft werden muss. 

Wenn eine Radwegbenutzungspflicht angeordnet wird, müssen 
die dafür vorgesehenen Radverkehrsanlagen den Normen ent-
sprechen (hierzu zählen u.a. auch die Richtlinien und Empfehlun-
gen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen). 
Benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen dürfen also auch keine 
neuen Gefahren, die das allgemeine Risiko der Teilnahme am 
Straßenverkehr erheblich übersteigen, verursachen.   

Wenn keine sicheren Radfahrmöglichkeiten gefunden werden 
können, muss die Straßenverkehrsbehörde andere Maßnahmen 
entwickeln, die die Sicherheit verbessern (z.B. Absenkung der 
Geschwindigkeit). 

�'�L�H���Å�8�P�O�H�L�W�X�Q�J�´���G�H�V���5�D�G�Y�H�U�N�H�K�U�V���D�X�I���S�D�U�D�O�O�H�O�H���1�H�E�H�Q�V�W�U�D�‰�H�Q���L�V�W��
nicht zielführend wenn es sich um Wohn-/Geschäftsstraßen mit 
hohem Quell-���=�L�H�O�Y�H�U�N�H�K�U���K�D�Q�G�H�O�W�����Å�$�Q�O�L�H�J�H�U�S�U�R�E�O�H�P�D�W�L�N�´�������8m-
leiten lässt sich lediglich der Durchgangsverkehr, sofern die Um-
wege nicht zu groß sind (z.B. Freizeitverkehr im Zuge einer aus-
geschilderten Touristenroute). 

Die Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht bedeutet in erster 
Linie eine Umwandlung von Radwegen mit Benutzungspflicht in 
Wege mit Benutzungsrecht, d.h. niemand soll gezwungen werden 
die Fahrbahn zu benützen. Radfahrer sollten künftig die Wahl-
freiheit zwischen Fahrbahn- und Gehbahnbenutzung haben. Dies 
geschieht mit dem Ziel schnelle Radfahrer im Kfz-�9�H�U�N�H�K�U���Å�P�Lt-
�V�F�K�Z�L�P�P�H�Q�´���]�X���O�D�V�V�H�Q�����J�J�I�����E�H�L���U�H�G�X�]�L�H�U�W�H�U���.�I�]-Fahrgeschwindig-
�N�H�L�W�����Å�:�H�Q�L�J�H�U���Vi�F�K�H�U�H�´���5�D�G�I�D�K�U�H�U���Y�H�U�K�D�O�W�H�Q���V�L�F�K���Z�L�H���)�X�‰�J�l�Q�J�H�U��
und müssen ihre Geschwindigkeit an diesen orientieren. 

Das Fahren auf der Fahrbahn ermöglicht meist ein zügigeres 
Vorwärtskommen und rückt den Radfahrer in das Blickfeld des 
Autofahrers, so dass die Gefahr eines "plötzlichen Auftauchens" 
nicht mehr gegeben ist. Für Radfahrer, die auf der Fahrbahn fah-
ren, ist außerdem ein direktes Linksabbiegen möglich. 
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 Wenn die Verkehrsbelastungen moderat sind (die RASt 06 emp-
fiehlt ca. 1000 Kfz/Std. bei max. 6 % Schwerverkehr und 
50 km/h, wobei bei reduzierten Geschwindigkeiten und geringe-
rem Schwerverkehr auch höhere Verkehrsstärken toleriert werden 
können), die Geschwindigkeiten im ortsüblichen Rahmen liegen 
und im Streckenverlauf nicht mehr als ein Fahrstreifen je Richtung 
vorhanden ist, ist das Radfahren auf der Fahrbahn im Sichtfeld 
des Autofahrers meist sicherer.  

Radfahrer die zukünftig den frei gegebenen Gehweg benutzen, 
fahren meist auch bedeutend verhaltener und vor allem langsa-
mer. Dies verschafft ihnen ihrerseits Sicherheit. Auch Autofahrer 
gewinnen an Sicherheit, da sie nur mit "langsam auftauchenden" 
Radfahrern rechnen müssen und sich auf diese dann leichter ein-
stellen können. Insofern ist die Wahlfreiheit ein Gewinn an Si-
cherheit und Komfort für alle. 

 Bei der Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht sind folgende 
Maßnahmen notwendig: 

�x Entfernung der Zeichen 237, 240 und 241 StVO durch 
die die Radwegbenutzungspflicht angeordnet wird. 

�x Ersetzen der Benutzungspflicht durch ein Benutzungsrecht 
mit Zeichen 239 (Fußweg) plus Zusatzschild 1022-10 
(Radverkehr frei). Auf Zweirichtungsradwegen muss jeweils 
auf dem rechtsseitigen Radweg mit Zusatzzeichen 1000-
31 auf den Gegenverkehr hingewiesen werden. 

�x An Signalanlagen Ersetzen Streuscheibe 05 (Fg.+Rad) 
durch 03 (Fußgänger); für Radfahrer gibt es kein eigenes 
Lichtsignal mehr, d.h. Radfahrer auf der Fahrbahn richten 
sich nach dem Signal für den Kfz-Verkehr und Radfahrer 
auf dem Gehweg richten sich nach dem Signal für Fuß-
gänger.  

�x Bei querenden Furten, die eine Teilung von Rad- und 
Fußverkehr aufweisen (bedingt durch Z. 241) sollte auch 
die trennende Markierung entfernt werden.  

Eine Absenkung der Geschwindigkeiten auf der benutzbaren 
Fahrbahn durch verkehrsrechtliche bzw. bauliche Maßnahmen 
sollte geprüft werden. Regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen 
zur Sicherstellung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit sind erforderlich. 
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3. Entwicklung eines 
Radverkehrsnetzes  

3.1 Leitvorstellungen und 
Rahmenbedingungen 

 

Verkehrliche Ziele und An-
forderungen an ein Rad-
fahrnetz 

Als generelle übergeordnete Ziele für die Planung können gelten: 

�x �'�L�H���6�F�K�D�I�I�X�Q�J���H�L�Q�H�V���$�Q�J�H�E�R�W�V���P�L�W���K�R�K�H�P���Å�$�Q�L�P�D�W�L�Rns-
�Z�H�U�W�´���]�X�U���1�X�W�]�X�Q�J���G�H�V���)�D�K�U�U�D�G�V�����'�D�P�L�W���V�R�O�O���Y�R�U���D�O�O�H�P���G�H�P��
konkurrierenden Kfz-Verkehr entgegengewirkt werden. 

�x Die Erreichung eines möglichst hohen Maßes an Sicher-
heit für den Radverkehr unter Wahrung der Sicherheitser-
fordernisse der übrigen Verkehrsteilnehmer und der Auf-
enthaltsnutzungen im Straßenraum. 

Im Freizeitverkehr ist das Fahrrad allgemein beliebt, entscheidend 
für die Erreichung der o.g. Ziele im Sinne einer nachhaltigen 
Mobilität sind aber seine Einsatzbedingungen im Alltag für die 
Vielzahl täglicher Erledigungen. 

Neben dem zielorientierten Verkehr, z.B. vom Wohnort zum Ar-
beitsplatz, erfordert der bewegungsorientierte Verkehr Berücksich-
tigung, der vor allem für Kinder und Jugendliche im Wohnum-
feld, um Kinderspielplätze und Schulen eine große Rolle spielt.  

Aus den verschiedenen Erscheinungsformen des Radverkehrs, der 
verkehrswissenschaftlichen Forschung, den einschlägigen Regel-
werken und den langjährigen Erfahrungen der verkehrsplaneri-
schen Praxis, lassen sich nachfolgende Ansprüche an den Aufbau 
des Radwegenetzes ableiten. 

Ansprüche an die Netzkonzeption 

�x Hauptverbindungswege/-routen, die der Verbindung der 
einzelnen Siedlungsgebiete/Ortsteile untereinander sowie 
dem überörtlichen bzw. dem Freizeitverkehr dienen, und 

�x Erschließungswege zur internen Erschließung der einzel-
nen Siedlungsgebiete. 

Ansprüche an Erschließungswege 

�x Sinnfällige Verknüpfung mit den Hauptverbindungswegen; 

�x Sammel- und Verbindungsfunktion auf Quartiersebene; 

�x Erschließung der quartierinternen Schwerpunkte des Rad-
verkehrsaufkommens; 
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�x Durchgängigkeit, d.h. beidseitige Anbindung der Wege; 

�x gute Befahrbarkeit, Übersichtlichkeit und Erkennbarkeit. 

Vorgaben der Regelwerke 

Angaben zur Ausbildung und Dimensionierung von Radverkehrs-
�D�Q�O�D�J�H�Q���V�L�Q�G���G�H�Q���H�L�Q�V�F�K�O�l�J�L�J�H�Q���5�H�J�H�O�Z�H�U�N�H�Q���Å�(�P�S�I�Hhlungen für 
Ra�G�Y�H�U�N�H�K�U�V�D�Q�O�D�J�H�Q�´�����(�5�$�����X�Q�G���ÅRichtlinie für Anlage von Stadt-
straßen�  ́(RASt06) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, Köln zu entnehmen. Das Konzept berücksichtigt 
diese in ihrer aktualisierten Fassung, sowie das Radverkehrs-
handbuch, Radlland Bayern, Oberste Baubehörde im Bayeri-
schen Staatsministerium des Innern. 

Die Regelbreite von kombinierten/selbstständigen Geh- und 
Radwegen sollte 2,50 m nicht unterschreiten. Die Regelbreiten 
von Einrichtungsradwegen betragen bei schwächeren Radver-
kehrsbelastungen 1,60 m, bei höheren 2,00 m (RASt 06). Die 
VwV-StVO (Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung) 
toleriert noch 1,50 m Mindestbreite). Radfahrstreifen, die recht-
lich Radwege darstellen und vom Kfz-Verkehr nicht befahren 
werden dürfen, unterliegen den gleichen Vorgaben, wobei eine 
Breite von 1,85 m empfohlen wird. Schutzstreifen sind keine ei-
genständigen Radwege, sondern ein Teil der Fahrbahn (ähnlich 
einem Fahrstreifen). Sie sind in der Regel 1,50 m breit (mindes-
tens 1,25 m). Werden sie entlang von parkenden Fahrzeugen 
geführt, ist ein zusätzlicher Sicherheitsabstand von 0,50 m 
(Längsparken) bzw. 0,75 m (Senkrechtparken) erforderlich. Letz-
teres ist jedoch nicht zu empfehlen. 

Ansprüche an die Fahrgeschwindigkeiten 

Sicheres Radfahren hängt unmittelbar mit der Geschwindigkeit 
des Kfz-Verkehrs zusammen. Eine Höchstgeschwindigkeit von 30 
km/h ermöglicht es, dass Radfahrer auf einer gemeinsamen 
Fahrfläche mit dem Kfz-Ver�N�H�K�U���Å�P�L�W�V�F�K�Z�L�P�P�H�Q�´���N�|�Q�Q�Hn. Wenn 
die Geschwindigkeit eingehalten wird, dann sind gesonderte Si-
cherungsmaßnahmen im Allgemeinen entbehrlich. In besonderen 
Fällen können jedoch weitere unterstützende Maßnahmen wie 
z.B. Fahrbahnverengungen, andere Beläge und Kontrollen sinn-
voll sein, wenn die Verkehrsmengen hoch oder Tempo-30 aus 
der Gestaltung nur schwer ablesbar ist. Eine reduzierte Kfz-
Geschwindigkeit, in etwa auf das Geschwindigkeitsniveau des 
Radfahrers, schafft Sicherheitsgewinne und führt im Falle eines 
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Unfalls zu einer geringeren Unfallschwere und damit zu niedrige-
ren Unfallkosten. Unfälle mit Todesfolge können durch ein nied-
riges Geschwindigkeitsniveau weitestgehend vermieden werden. 
Unerwünschte Durchgangs- bzw. Schleichverkehre reduzieren 
sich tendenziell. Darüber hinaus kann das kostengünstigere 
Mischprinzip angewendet werden. Tempo 30-Zonen bieten hier-
für günstige Voraussetzungen. Einbahnstraßen können ohne bau-
liche Maßnahmen für den Radverkehr in Gegenrichtung freige-
geben werden. 

Ansprüche an Querungsstellen 

Querungsstellen sollen folgende Merkmale besitzen: 

�x Gute Erkennbarkeit; 

�x Gestaltung muss zur Erhöhung der gegenseitigen Auf-
merksamkeit beitragen; 

�x Reduzierung der Geschwindigkeit vor der Querungsstelle; 

�x Vermittlung eindeutiger Verhaltensregeln; 

�x Einbau von Querungshilfen bei hohen Verkehrsbelastungen; 

�x ausreichende Breite von Mittelinseln (Länge eines Fahrra-
des); 

�x kurze Umläufe und Wartezeiten sowie ausreichende 
Grünzeiten bei Lichtsignalanlagen. 

Ansprüche an Fahrradabstellanlagen 

Für Fahrradabstellanlagen gelten Anforderungen, die sich wie 
folgt zusammenfassen lassen: 

�x Ausreichende Anzahl; 

�x stabiles und dauerhaftes Material; 

�x Ansperrmöglichkeit auf Rahmenhöhe (für Fahrräder aller 
Größen); 

�x komfortable Nutzbarkeit (z.B. Einstellmöglichkeit ohne 
Anheben des Rades; ausreichende Abstände); 

�x sinnvoller Standort nahe am Ziel; 

�x gute Einsehbarkeit, Ausleuchtung und Sauberkeit, ggf. 
Witterungsschutz; 

�x gute Zugänglichkeit; 
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�x Verhinderung des Zuparkens durch Kfz; 

�x regelmäßige Überwachung größerer Fahrradabstellanlagen. 

Selbstverständlich zwingen die Gegebenheiten vor Ort häufig zu 
Kompromissen und Abstrichen von den Regelanforderungen. Die 
entstehenden Nutzen einerseits und Risiken funktionaler und si-
cherheitsrelevanter Art andererseits sind dann stets sorgfältig ab-
zuwägen. Gegebenenfalls sollte aber dann, in Anbetracht der 
Zielsetzungen, als Bekenntnis zur Förderung des Radverkehrs, im 
Zweifel auch zugunsten des Radverkehrs entschieden werden. 

  
Ansprüche an das Haupt-
routennetz 

 

�x Direkte und möglichst umwegfreie Verbindungen, die ein 
zügiges und sicheres Vorwärtskommen ermöglichen; 

�x sinnvolle Verknüpfungen, die eine leichte Orientierung 
ermöglichen; 

�x axialer bzw. tangentialer Verlauf mit gesamtörtlichem Ver-
bindungscharakter; 

�x möglichst direkte Anbindung der wichtigen Ziele des Rad-
verkehrs (z.B. Bahnhof, Schulen, Einkaufszentren); 

�x Anbindung an das überörtliche Radwegenetz; 

�x klarer siedlungsräumlicher Bezug (Orientierungslinien) 
und sinnfällige Wegeführung; 

�x hohe Leistungsfähigkeit mit Möglichkeiten zum Überholen, 
Begegnen und nebeneinander Fahren, Orientierung an Kom-
fort- und nicht nur an Mindestmaßen bei den Regelbreiten; 

�x attraktives Umfeld; 

�x Sicherung wichtiger Querungsstellen, insbesondere des 
Hauptstraßennetzes; 

�x gute Übersichtlichkeit und Ausleuchtung bei Dunkelheit 
innerhalb bebauter Gebiete; 

�x Kennzeichnung als Hauptwege und Wegweisung durch 
geeignete Merkzeichen; 

�x regelmäßiger Unterhalt und Pflege, auch Winterdienst. 

  
Förderung der Nahmobili-
tät (gemäß Kriterienkatalog 
der AGFK Bayern) 

�x Attraktive öffentliche Räume (auch für Aufenthalt und Kom-
munikation), adäquat dimensionierte Fußverkehrsanlagen; 

�x bauliche und verkehrliche Bevorzugung des nichtmotori-
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sierten Verkehrs in Wohngebieten; 

�x hochwertige, wohnungsbezogene, attraktive Naherho-
lungsangebote; 

�x Vernetzung von Alltags- und Freizeitmobilität; 

�x Einbeziehung nichtmotorisierter Verkehre in die Planung 
(integrative Verkehrsplanung); 

�x Freihalten der Fuß-/Radwege von ruhendem Kfz-Verkehr; 

�x Wegweisung für den Fuß- und Radverkehr. 

Besondere Berücksichtigung 
schutzbedürftiger Verkehrs-
teilnehmer 

Schüler zählen, ebenso wie Senioren, zu "besonders schutzbe-
dürftigen" Verkehrsteilnehmern. Deshalb ist auf die Sicherheit der 
Schüler, insbesondere auf dem Schulweg, ein besonderes Au-
genmerk zu legen. Dies erfordert von allen Verkehrsteilnehmern 
besondere Rücksichtnahme. Aufgabe der Verkehrsplanung ist es 
Verkehrssituationen leicht begreifbar und eindeutig zu gestalten, 
sowie eine "fehlerverzeihende Wirkung" sicherzustellen. Dazu 
kann es notwendig sein, die Fahrgeschwindigkeit, insbesondere 
des Kfz-Verkehrs, soweit zu reduzieren, dass mögliche Konfliktsi-
tuationen entschärft und aufgelöst werden können. 

  
3.2 Entwicklung eines 

Routennetzes 
Aus der Lage der wichtigen Quell- und Zielgebiete des Radver-
kehrs, der siedlungsstrukturellen und landschaftlichen Gegeben-
heiten und der vorhandenen Straßen und Wege lässt sich ein 
idealtypisc�K�H�V���Å�:�X�Q�V�F�K�O�L�Q�L�H�Q�Q�H�W�]�´���D�E�O�H�L�W�H�Q�����G�D�V���P�L�W���V�H�L�Q�H�U���H�Qg-
maschigen Verknüpfung und komfortablen Befahrbarkeit die 
Zielvorstellung für ein zukünftiges Radfahrnetz bieten soll. Der 
Konzeptplan Radfahrnetz (Plan 3) unterscheidet zwischen Haupt-
routen und Nebenrouten im Sinne der Leitvorstellungen (Kapitel 
3.1), sowie nach deren Verlauf entlang von Hauptverkehrsstra-
ßen, im geschwindigkeitsreduzierten Straßennetz, auf separaten 
Wegen abseits von Straßen oder auch in Grünanlagen. Die Ent-
wicklung der Hauptrouten orientiert sich  

�x am bestehenden beschilderten Radfahrnetz, 

�x an Durchgängigkeit und Zügigkeit, 

�x an Komfort und Sicherheit für den Radverkehr, 

�x an Erlebnisqualität und  

�x an wichtigen Zielpunkten für den Radverkehr (Schulen, 
Einkaufsmöglichkeiten, Freizeiteinrichtungen etc.). 
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Deutlich heben sich Nord-Süd und Ost-West ausgerichtete Ach-
sen heraus, die das Stadtgebiet durchziehen. Dazu gehören 

�x in Ost-West-Richtung: Eggenfeldener Straße, Stadtplatz, 
Passauer Straße, Bahnweg, Am Bahndamm, Neuwiesen-
weg; 

�x in Nord-Süd-Richtung: Südeinfahrt, Alois-Gäßl-Straße, 
Ringstraße, Dr.-Bayer-Straße, Arnstorfer-Straße, Renn-
bahnstraße. 

�x Diese das gesamte Stadtgebiet oder große Teile davon 
durchziehenden Achsen werden ergänzt durch Tangentia-
len kürzerer Länge, aber ebenfalls mit großer Bedeutung 
für den innerörtlichen Radverkehr.  

�x Ergänzt werden die Hauptrouten durch Wegeverbindun-
gen in Grünanlagen. 

Die Hauptachsen sind wichtige Orientierungslinien im Netz, die 
möglichst zügig, komfortabel und umweglos befahrbar sein sol-
len. Die Hauptachsen sollen eine hohe Ausbauqualität aufwei-
sen. Gegebenenfalls sind separate Radverkehrsanlagen erforder-
lich und Bevorrechtigungen gegenüber dem Kfz-Verkehr sinnvoll. 
Besondere Aufmerksamkeit ist den Querungspunkten mit dem 
Hauptverkehrsstraßennetz zu widmen.  

Die flächenhafte Erschließung erfolgt überwiegend über das 
nachgeordnete Straßennetz, vor allem in Wohngebieten. Wenn 
die zugelassenen Geschwindigkeiten 30 km/h nicht überschrei-
ten, kann i. A. auf separate Radverkehrsanlagen verzichtet und 
der Radverkehr zusammen mit Kfz-Verkehr geführt werden.  

Darüber hinaus sind zur Umsetzung des Konzepts noch Lücken-
schlüsse erforderlich, damit ein zusammenhängendes dichtes 
Radfahrnetz entsteht. Das Pfarrkirchner Radfahrnetz beinhaltet 
nicht nur eigene Wege für den Radverkehr, landwirtschaftliche 
Wege und gering belastete Straßen ohne separate Radverkehrs-
anlagen mit niedrigen Geschwindigkeiten, sondern auch in-
nerörtliche Hauptverkehrsstraßen mit eigenen Radverkehrsanla-
gen oder reduzierten Geschwindigkeiten.  

Die detaillierte Ausgestaltung, d.h. welche Maßnahmen notwen-
dig sind, damit das Radfahrnetz seine Funktion und die ihm zu-
gedachten Ziele erfüllen kann, wird in Kapitel 4 und 5 erläutert. 
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4. Maßnahmen Die Darstellung der Maßnahmen erfolgt nach Zuständigkeit, d.h. 
Maßnahmen auf Ortsstraßen, die die Stadt in eigener Zuständig-
keit durchführen kann (Kapitel 4.1) und Maßnahmen auf klassifi-
zierten Straßen, d.h. in der Zuständigkeit anderer Baulastträger, 
bei denen die Stadt das Einvernehmen bzw. das Budget anderer 
Behörden benötigt (Kapitel 4.2). Weitere Maßnahmen, die die 
Zustimmung anderer Behörden bzw. hoheitlicher Organisationen 
(z.B. DB-Netz) erfordern, sind im Anschluss aufgelistet (Kapi-
tel 4.3). 

�'�D�U�•�E�H�U���K�L�Q�D�X�V���Z�H�U�G�H�Q���0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���I�•�U���G�H�Q���Å�U�X�K�H�Q�G�H�Q�´���5�D�G�Y�H�U��
kehr (Fahrradabstellanlagen, Kapitel 4.4), sowie organisatorische 
Maßnahmen und Maßnahmen, die für das Radfahren werben, 
beschrieben (Kapitel 4.5). 

Gliederung der Maßnah-
men 

Zur besseren Zuordnung wurden die Maßnahmen durchnumme-
riert und finden sich in den Kapiteln 4.1 und 4.2 als Unterpunkte 
1 bis 4 wieder, in denen die Maßnahmen detaillierter beschrieben 
sind. Die Unterpunkte gliedern sich in 

�x Verkehrsrechtliche Maßnahmen, 

z.B. Freigabe von Einbahnstraßen für den Radverkehr in 
Gegenrichtung, Durchlässige Sackgassen, Markierung/ 
Entfernung/ Versetzung v. Radwegfurten, Fahrradstraßen 
und sonstige Anpassungen der Beschilderung, 

�x kleinere bauliche Maßnahmen, die örtlich begrenzt sind 
und meist im Rahmen des Bauunterhalts erledigt werden 
können, 

 z.B. Belagserneuerungen, Bordsteinabsenkungen und 
Bordsteinverlegungen, 

�x umfangreiche bauliche Maßnahmen, bei denen ein eige-
nes, projektbezogenes Budget beschlossen werden muss, 

 z.B. Netzergänzungen und Knotenpunktumbauten. 

 

 Innerhalb dieser Gliederung werden Maßnahmen einerseits the-
matisch (z.B. Anpassung der Beschilderung), andererseits auch 
nach örtlichen Schwerpunkten (z.B. Ringstraße) dargestellt, wenn 
ein weiteres Spektrum von Maßnahmen erforderlich ist bzw. be-
sondere Zuständigkeiten zu beachten sind und diese aus dem 
Handlungsbedarf abgeleitet werden. 
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Maßnahmenübersicht nach 
thematischen Schwerpunk-
ten 

�x Lückenschlüsse im Radfahrnetz durch Ausbau/ Instandset-
zung bestehender Wegverbindungen bzw. Schaffung neuer 
Wegverbindungen; 

�x Anpassung von Beschilderungen und Markierungen im 
Hinblick auf Zulässigkeit, Konsistenz, Vollständigkeit und 
Sinnhaftigkeit; 

�x Schaffung qualitativ hochwertiger, zügig befahrbarer We-
ge abseits des Kfz-Verkehrs mit Priorisierung des Radver-
kehrs; 

�x Absicherung von Querungen der Hauptverkehrsstraßen im 
Zuge von Radwegen/wichtigen Radfahrverbindungen; 

�x zusätzliche Querungen hoch belasteter Infrastrukturen mit 
starker Barrierewirkung; 

�x Sicherung des Verkehrsablaufs an Knotenpunkten; 

�x Verbesserung der Verkehrssicherheit, insbesondere beim 
Übergang vom Trennungs- zum Mischprinzip; 

�x Überprüfung Radwegbenutzungspflicht und ggf. Aufhe-
bung sowie Begründung bei Beibehaltung; 

�x Schaffung einer hohen Aufenthaltsqualität; 

�x Ergänzung der wegweisenden Beschilderung; 

�x Austausch bzw. Errichtung zusätzlicher Fahrradständer mit 
Anlehnbügel und Ansperrmöglichkeit; 

�x Sicherung des Schülerverkehrs. 

 

Maßnahmenübersicht nach 
örtlichen Schwerpunkten 

�x Innenstadt, Ringstraße; 

�x Arnstorfer Straße; 

�x Alois-Gäßl-Straße; 

�x European Campus Rottal-Inn, Max-Breiherr-Straße. 
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4.1.1  

Verkehrsrechtliche Maß-
nahmen im örtlichen Stra-
ßennetz 

 

Freigabe von Straßen für 
den Radverkehr 

1. Ringstraße (Nordost): Freigabe für Radverkehr (Nachtstd.) 
2. Einbahnstraße Ringstraße (Nordwest), Freigabe für den 

Radverkehr in Gegenrichtung; 
3. Ringallee (Südwest): Freigabe für Radverkehr von Süden 

kommend; 
4. Bahnhofstraße im Bereich Reifenstuehlhaus: Freigabe für 

den Radverkehr vom Bahnhof kommend; 
5. Nördliche Plinganserstraße: Einfahrt für den Radverkehr 

von Süden; 
6. Bräugasse: Freigabe der Fußgängerzone für den Radver-

kehr zwischen Ring- und Passauer Straße; 
7. Hans-Wimmer-Gassl: Freigabe für den Radverkehr; 
8. Am Stadtweiher: Freigabe für den Radverkehr; 
9. Kapelle nördlich Dörflerstraße: Freigabe für den Radverkehr; 
 

Durchlässige Sackgassen 10. Dr.-Franz-Riemer-Straße: Beschilderung durchlässige 
Sackgasse; 

11. Rottschleife: Beschilderung durchlässige Sackgasse; 
12. Sonnenstraße: Beschilderung durchlässige Sackgasse; 
13. Dr.-Adolf-Oswald-Straße: Beschilderung durchlässige 

Sackgasse; 
 

Fahrradstraßen 14. Am Bahndamm zwischen Bahnweg und Neuwiesenweg �² 
Fahrradstraße; Z. 274 (Tempo 30) entfernen; 

 
Aufhebung der Radwegbe-
nutzungspflicht 

15. Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht auf dem Zwei-
richtungsradweg an der Rennbahnstraße zwischen Post-
münsterer Straße und Moserstraße; Umwandlung in ein 
Benutzungsrecht (Entfernung von Z. 240, Ersetzen durch Z. 
239 + Z. 1022-10 + Z. 1000-31 in Fahrtrichtung und Z. 
239+ Z. 1022-10 in Gegenrichtung (bereits erfolgt); 

16. Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht auf dem Zwei-
richtungsradweg an der Rennbahnstraße zwischen Moser-
straße und Freibad; Umwandlung in ein Benutzungsrecht 
(Entfernung von Z. 240, Ersetzen durch Z. 239 + Z. 
1022-10 + Z. 1000-31 in Fahrtrichtung und Z. 239+ Z. 
1022-10 in Gegenrichtung; 
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17. Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht auf dem Zwei-
richtungsradweg an der Peter-Adam-Straße zwischen 
Rennbahnstraße und Rottschleife; Umwandlung in ein Be-
nutzungsrecht (Entfernung von Z. 240, Ersetzen durch Z. 
239 + Z. 1022-10 +  Z. 1000-31 in Fahrtrichtung und Z. 
239 + Z. 1022-10 in Gegenrichtung); 

18. Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht auf dem rechten 
Radweg an der Äußeren Simbacher Straße zwischen Gar-
tenweg und Am Bahndamm; Umwandlung in ein Benut-
zungsrecht (Entfernung von Z. 240, Ersetzen durch Z. 239 
+ Z. 1022-10 +  Z. 1000-31); 

 
Anordnung Tempo 30 19. Max-Breiherr-/Dr. Bachl-Straße: Anordnung Tempo 30 (Z. 

274-53); 
Freigabe von Fußwegen für 
den Radverkehr 

20. Fußweg zwischen Konrad-Wirnhier- und VR-Bank-Straße 
(Z. 239 + Z. 1022-10); 

21. Fußweg zwischen Alois-Gäßl-Straße und Schuldholzinger 
Weg (Z. 239 + Z. 1022-10). 
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Ringstraße (Nordost): Freigabe für den Radverkehr 

Maßnahmennummer: 1.1.1 

 

 

Art der Maßnahme: verkehrsrechtlich 

Lagebeschreibung: Ringstraße (Nordost) 

Straßenklassifizierung: Ortsstraße 

Länge: ca. 150 m 

Maßnahmentyp: Beschilderung anpas-
sen 

Priorität: hoch 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: Erhöhung der Durchlässigkeit des Radwegenetzes der Stadtmitte 

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Die Ringstraße ist im Bereich des Caritas Altenheims St. Konrad aus Gründen 
des Lärmschutzes zwischen 21 und 6 Uhr mit Z. 250 für Fahrzeuge aller Art 
gesperrt. Da der Radverkehr für den Lärmschutz nicht relevant ist, sollte er vom 
Verbot ausgenommen werden. Dies kann durch Zusatzschild Z. 1022-10 (Rad-
verkehr frei) erfolgen (alternativ: Z. 260) 

Akteure: Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 

 

Z. 250 + Z . 1022-10 

Anordnung in beiden Fahrtrichtungen 
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Einbahnstraße Ringstraße (Nordwest): Freigabe für Radverkehr in Gegenrichtung 

Maßnahmennummer: 1.1.2 

 

 

Art der Maßnahme: verkehrsrechtlich 

Lagebeschreibung: Ringstraße (Nordwest) 

Straßenklassifizierung: Ortsstraße 

Länge: ca. 120 m 

Maßnahmentyp: Beschilderung anpas-
sen, Markierung 

Priorität: mittel 

Zeithorizont: langfristig 

Ziel: Erhöhung der Durchlässigkeit des Radwegenetzes der Stadtmitte 

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Freigabe der Einbahnstraße für Radfahrer in der Ringstraße zwischen Dr.-
Bayer-Straße und Eggenfeldener Straße durch Markierung eines Schutzstrei-
fens und Ergänzung von Z. 267 (Einfahrt verboten) mit Z. 1022-10 (Radver-
kehr frei) sowie Z. 220 mit Z. 1000-32.  

Ggf. sollte der Pflasterstreifen in Fahrtrichtung der Einbahnstraße entfernt 
werden. 

Alternativ: Freigabe des Gehwegs unmittelbar östlich bzw. südlich der Fahr-
bahn (Innenkurve) als Radweg in Gegenrichtung, ggf. Verbreiterung auf ca. 
2,0 m bzw. Entfernung der Parkbuchten südlich Rathaus II und Umbau als 
Radweg bei Renaturierung des parallelen Fußwegs. 

Akteure: Staatliches Bauamt, Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 

                                                  +              
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Alternativvorschlag: 
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Einbahnstraße Ringstraße (Südwest): Freigabe für Radverkehr in Gegenrichtung 

Maßnahmennummer: 1.1.3 

 

 

Art der Maßnahme: verkehrsrechtlich 

Lagebeschreibung: Ringstraße (Südwest) 

Straßenklassifizierung: Ortsstraße 

Länge: ca. 120 m 

Maßnahmentyp: Beschilderung anpassen 

Priorität: mittel 

Zeithorizont: langfristig 

Ziel: Erhöhung der Durchlässigkeit des Radwegenetzes der Stadtmitte 

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Freigabe der Einbahnstraße für Radfahrer in der Ringstraße zwischen Dr.-Bachl-
Straße und Eggenfeldener Straße durch Markierung eines Radfahr-/ Schutzstrei-
fens und Ergänzung von Z. 267 (Einfahrt verboten) mit Z. 1022-10 (Radverkehr 
frei) sowie Z. 220 mit Z. 1000-32. Zwischen der Dr.-Bachl-Straße und dem 
Beginn des Parkstreifens: Entfernung der Schrägparkplätze und Markierung ei-
nes Schutzstreifens (s. Maßnahme 1.2.1), der am Beginn des Parkstreifens als 
Schutzstreifen auf die Fahrbahn übergeleitet wird. 

Akteure: Staatliches Bauamt, Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 
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Einbahnstraße Bahnhofstraße im Bereich Reifenstuehlhaus: Freigabe für Radver-
kehr in Gegenrichtung 

Maßnahmennummer: 1.1.4 

 

Art der Maßnahme: verkehrsrechtlich 

Lagebeschreibung: Bahnhofstraße (Reifen-
stuehlhaus) 

Straßenklassifizierung: Ortsstraße 

Länge: ca. 60 m 

Maßnahmentyp: Beschilderung anpassen 

Priorität: hoch 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: Erhöhung der Durchlässigkeit des Radwegenetzes der Stadtmitte 

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Freigabe der Einbahnstraße für Radfahrer in der Bahnhofstraße zwischen Park-
platz und Ringstraße; kurze Markierung eines Schutzstreifens im Ein- und Aus-
fahrtsbereich; Ergänzung von Z. 267 (Einfahrt verboten) mit Z. 1022-10 (Rad-
verkehr frei) sowie Z. 220 mit Z. 1000-32. An der Ausfahrt zur Ringstraße An-
ordnung von Z. 205 StVO (Vorfahrt achten). 

Akteure: Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 
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Nördliche Plinganserstraße: Einfahrt für den Radverkehr von Süden 

Maßnahmennummer: 1.1.5 

 

Art der Maßnahme: verkehrsrechtlich 

Lagebeschreibung: Plinganserstraße 

Straßenklassifizierung: Ortsstraße 

Länge: ca. 60 m 

Maßnahmentyp: Beschilderung anpassen 

Priorität: hoch 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: Erhöhung der Durchlässigkeit des Radwegenetzes der Stadtmitte 

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

�'�H�U�]�H�L�W���L�V�W���G�L�H���Q�|�U�G�O�L�F�K�H���3�O�L�Q�J�D�Q�V�H�U�V�W�U�D�‰�H���H�L�Q�H���Å�X�Q�H�F�K�W�H�´���(�L�Q�E�D�K�Q�V�W�U�D�‰�H���E�H�L���G�H�U��
die Einfahrt von Süden gesperrt ist. Freigabe der Einfahrt für den Radverkehr in 
die Plinganserstraße von Süden (Zufahrt Ringstraße) zum Stadtplatz; Ergänzung 
von Z. 267 (Einfahrt verboten) mit Z. 1022-10 (Radverkehr frei). 

Akteure: Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 
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Bräugasse: Freigabe der Fußgängerzone für den Radverkehr 

Maßnahmennummer: 1.1.6 

 

Bräugasse Bestand 

Art der Maßnahme: verkehrsrechtlich 

Lagebeschreibung: Bräugasse 

Straßenklassifizierung: Ortsstraße 

Länge: ca. 50 m 

Maßnahmentyp: Beschilderung anpassen 

Priorität: hoch 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: Erhöhung der Durchlässigkeit des Radwegenetzes der Stadtmitte 

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Die Bräugasse ist als Fußgängerzone gewidmet, die jedoch für Anlieger zum 
Befahren frei gegeben ist. Um dem Radverkehr das Abbiegen von der östlichen 
Ringstraße zur Passauer Straße zu erleichtern (bergauf, keine eigene Aufstell-
spur) sollte das �ÅAbkürzen�  ́über die Bräugasse ermöglicht werden. 

Ergänzung von Zeichen 242 (Fußgängerzone) mit Zusatzzeichen 1022-10 
StVO. 

Akteure: Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 

  Ergänzung mit Z. 1022-10 
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Hans-Wimmer-Gassl: Freigabe für den Radverkehr 

Maßnahmennummer: 1.1.7 

 

Art der Maßnahme: verkehrsrechtlich 

Lagebeschreibung: Hans-Wimmer-Gassl 

Straßenklassifizierung: Ortsstraße 

Länge: ca. 50 m 

Maßnahmentyp: Beschilderung anpassen 

Priorität: hoch 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: Erhöhung der Durchlässigkeit des Radwegenetzes der Stadtmitte 

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Das Hans-Wimmer-Gassl ist nur für Anlieger freigegeben. Um dem Radverkehr 
entgegen der Einbahnrichtung der Staatsstraße eine Fahrtmöglichkeit in Rich-
tung Süden zu bieten �² ohne die Staatsstraße in Gegenrichtung zu benutzen, 
aber auch um die nordöstliche Ringstraße zu umfahren �² sollte das Hans-
Wimmer-Gassl für den �Å�G�X�U�Fh�I�D�K�U�H�Q�G�H�Q�´ Radverkehr freigegeben werden. 

Ergänzung von Zeichen 250 mit Zusatzschild Z. 1020-12 StVO (Entfernung 
von Z. 1020-30) auf beiden Seiten. 

Akteure: Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 

                                                         

Ergänzung von Z. 250 mit Z. 1020-12               
Alternativ: 

 

Z. 260 + 1020 -30 (Anlieger frei) 

Anordnung in beiden Fahrtrichtungen; 
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Am Stadtweiher: Freigabe für den Radverkehr 

Maßnahmennummer: 1.1.8 

 

Am Stadtweiher Bestand Richtung Osten 

Art der Maßnahme: verkehrsrechtlich 

Lagebeschreibung: Am Stadtweiher 

Straßenklassifizierung: Ortsstraße 

Länge: ca. 200 m 

Maßnahmentyp: Beschilderung anpassen 

Priorität: hoch 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: Erhöhung der Durchlässigkeit des Radwegenetzes der Stadtmitte 

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Die Straße Am Stadtweiher ist nur für Anlieger freigegeben. Um für den Radver-
kehr eine (legale) Alternative zur Benutzung des Fußwegs an der Ringallee zu 
bieten, sollte die Straße Am Stadtweiher �D�X�F�K���I�•�U���G�H�Q���Å�G�X�U�Fh�I�D�K�U�H�Q�G�H�Q�´���5�D�G��
verkehr freigegeben werden (Zusatzschild Z. 1022-10 StVO auf beiden Seiten). 

Akteure: Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 

                                                         

Ergänzung von Z. 250 mit Z. 1020-12               
Alternativ: 

 

Z. 260 +  Z. 1020-30 (Anlieger frei) 

Anordnung in beiden Fahrtrichtungen; 
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Kapelle nördlich Dörflerstraße: Freigabe für Radverkehr 

Maßnahmennummer: 1.1.9 

 

 

Art der Maßnahme: verkehrsrechtlich 

Lagebeschreibung: Kapelle Dörflerstraße 

Straßenklassifizierung: Ortsstraße 

Länge: ca. 200 m 

Maßnahmentyp: Beschilderung anpassen 

Priorität: hoch 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: Erhöhung der Durchlässigkeit des Radwegenetzes  

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Die Straße am Ortseingang bei der Kapelle ist für alle Fahrzeuge verboten. Die 
Straße würde für Radfahrer eine bessere und kürzere Verbindung z.B. zu den 
Kliniken darstellen. Die Straße sollte für �G�H�Q���Å�G�X�U�F�K�I�D�K�U�H�Q�G�H�Q�´���5�Ddverkehr frei-
gegeben werden (Zusatzschild Z. 1022-10 StVO). 

Akteure: Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 

                                                         

Ergänzung von Z. 250 mit Z. 1020-12               
Alternativ: 

 

Z. 260 + Z. 1020-30 (Anlieger frei) 

Anordnung in beiden Fahrtrichtungen; 

 

Alternativ: 

 

 

Z. 240 + Z. 1024 -17  

 

Jeweils Anordnung in beiden Fahrtrichtungen; 
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Dr.-Franz-Riemer-Straße: Beschilderung durchlässige Sackgasse  

Maßnahmennummer: 1.1.10 

 

 

Art der Maßnahme: verkehrsrechtlich 

Lagebeschreibung: Dr.-Franz-Riemer-Straße 

Straßenklassifizierung: Ortsstraße 

Länge: ca. 120 m 

Maßnahmentyp: Beschilderung anpassen 

Priorität: hoch 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: Erhöhung der Durchlässigkeit des Radwegenetzes  

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Die Dr.-Franz-Riemer-Straße ist als Sackgasse ausgeschildert. Fußgänger und 
Radfahrer können allerdings durch einen Weg zu einem Spielplatz und nach 
einer Umlaufsperre zur Wochinger Straße gelangen. Die Straße sollte als durch-
lässige Sackgasse (Z. 357-50) beschildert werden. Es ist davon auszugehen, 
dass auch Eltern mit ihren Kindern per Rad den Spielplatz besuchen. Nicht nur 
deshalb, sondern auch wegen der Benutzbarkeit des Weges mit Kinderwagen 
sollte die Umlaufsperre an der Wochinger Straße entfernt werden. Zusätzlich 
sollte am südlichen Ende der Franz-Riemer-Straße und von Süden kommend in 
der Wochinger Straße ein Fußweg (Z. �����������P�L�W���G�H�P���=�X�V�D�W�]�]�H�L�F�K�H�Q���Å�5�D�G�I�D�K�U�H�U��
�I�U�H�L�´�����=. 1022-10) beschildert werden, um die Erreichbarkeit des Spielplatzes 
für Fußgänger und Radfahrer kenntlich zu machen. 

Akteure: Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 

Beschilderung an der Franz-Riemer-Straße 

 

Z. 357-50 

 

Beschilderung an der Wochinger Straße beiderseits 
des Spielplatzes  

 

 

Z. 239 + Z . 1022-10 
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Rottschleife: Beschilderung durchlässige Sackgasse  

Maßnahmennummer: 1.1.11 

 

 

Art der Maßnahme: verkehrsrechtlich 

Lagebeschreibung: Rottschleife 

Straßenklassifizierung: Ortsstraße 

Länge: ca. 260 m 

Maßnahmentyp: Beschilderung anpassen 

Priorität: hoch 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: Erhöhung der Durchlässigkeit des Radwegenetzes  

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Die Rottschleife ist Richtung Osten als Sackgasse ausgeschildert. Für Fußgänger 
und Radfahrer besteht die Möglichkeit die Fuß- und Radwege entlang der Rott 
zu benutzen und dadurch auch zur Alois-Gäßl-Straße zu gelangen. Die Rott-
schleife sollte als durchlässige Sackgasse (Z. 357-50) beschildert werden. 

Akteure: Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 

 

Z. 357-50 
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Sonnenstraße: Beschilderung durchlässige Sackgasse  

Maßnahmennummer: 1.1.12 

 

 

Art der Maßnahme: verkehrsrechtlich 

Lagebeschreibung: Sonnenstraße 

Straßenklassifizierung: Ortsstraße 

Länge: ca. 270 m 

Maßnahmentyp: Beschilderung anpassen 

Priorität: hoch 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: Erhöhung der Durchlässigkeit des Radwegenetzes  

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Die Sonnenstraße ist als Sackgasse ausgeschildert. Für Fußgänger und Radfah-
rer besteht die Möglichkeit über einen Weg zur Wilhelm-Schiedermaier-Straße 
und folgend zur Graf-Geldern-Straße oder weiter Richtung Westen zu fahren. 
Die Sonnenstraße sollte als durchlässige Sackgasse (Z. 357-50) beschildert 
werden. 

Akteure: Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 

 

Z. 357-50 
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Dr.-Adolf-Oswald-Straße: Beschilderung durchlässige Sackgasse  

Maßnahmennummer: 1.1.13 

 

 

Art der Maßnahme: verkehrsrechtlich 

Lagebeschreibung: Dr.-Adolf-Oswald-Str. 

Straßenklassifizierung: Ortsstraße 

Länge: ca. 500 m 

Maßnahmentyp: Beschilderung anpassen 

Priorität: hoch 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: Erhöhung der Durchlässigkeit des Radwegenetzes  

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Die Dr.-Adolf-Oswald-Straße ist als Sackgasse ausgeschildert. Für den Fuß-und 
Radverkehr besteht die Möglichkeit über einen Weg weiter Richtung Westen zu 
gelangen. Die Dr.-Adolf-Oswald-Straße sollte als durchlässige Sackgasse (Z. 
357-50) beschildert werden. Aufgrund der Erschließung des Baugebiets Geh-
ring III wird die Sackgassensituation zukünftig aufgelöst (Verbindung Richtung 
Nord nach Gehring und Richtu�Q�J���6�•�G���]�X���Å�$�P���.�H�O�O�H�U�E�H�U�J�´���� 

Akteure: Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 

 

Z. 357-50 
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Am Bahndamm zwischen Bahnweg und Neuwiesenweg: Fahrradstraße  

Maßnahmennummer: 1.1.14 

 

Art der Maßnahme: verkehrsrechtlich 

Lagebeschreibung: Am Bahndamm 

Straßenklassifizierung: Ortsstraße 

Länge: ca. 430 m 

Maßnahmentyp: Beschilderung anpassen 

Priorität: hoch 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: Verbesserung von Sicherheit und Komfort für den Radverkehr 

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Die Straße Am Bahndamm stellt eine wichtige Ost-West-Verbindung vom Bahn-
hof dar. Es wird die Beschilderung einer Fahrradstraße (Z. 244) empfohlen. Ei-
ne Fahrradstraße soll die bevorzugte Route für den Radverkehr deutlich ma-
chen, sie ermöglicht nebeneinander Fahren und erhöht die Sicherheit und den 
Komfort für den Radverkehr; ggf. Ergänzung von Piktogrammen auf der Fahr-
bahn. Die Erschließung der anliegenden Grundstücke für den Kfz-Verkehr wird 
durch Zusatzschild ermöglicht. Am Eschenweg/Am Bahndamm sollte die Vor-
fahrt geändert werden (Vorrang im Zuge der Fahrradstraße Am Bahndamm). 
Die Umlaufsperre sollte entfernt oder deutlich aufgeweitet werden. Die Verle-
gung der überörtlichen Radroute auf die Straße Am Bahndamm wäre sinnvoll, 
da diese die weniger umwegige Linienführung Richtung Mahlgassing darstellt. 

Akteure: Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 

 

      

       Z. 244 
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Rennbahnstraße Nord: Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht 

Maßnahmennummer: 1.1.15 

 

 

Art der Maßnahme: verkehrsrechtlich 

Lagebeschreibung: Rennbahnstraße Nord 

Straßenklassifizierung: Ortsstraße 

Länge: ca. 450 m 

Maßnahmentyp: Beschilderung anpassen 

Priorität: hoch 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: Umsetzung der straßenverkehrsrechtlichen Vorgaben 

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht auf dem Zweirichtungsradweg an der 
Rennbahnstraße zwischen Postmünsterer Straße und Moserstraße; Umwandlung 
in ein Benutzungsrecht (Entfernung von Z. 240, Ersetzen durch Z. 239+ Z. 
1022-10 +  Z. 1000-31 in Fahrtrichtung Süden und Z. 239 +  Z. 1022-10 in 
Gegenrichtung (bereits erfolgt). 

Akteure: Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 

 

        

Z. 239 +  Z. 1022-10 +  Z. 1000-31 StVO   Z. 239 + Z.  1022-10 StVO 

in Fahrtrichtung      gegen die Fahrtrichtung (bereits erfolgt) 
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Rennbahnstraße Süd: Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht 

Maßnahmennummer: 1.1.16 

 

 

Art der Maßnahme: verkehrsrechtlich 

Lagebeschreibung: Rennbahnstraße Süd 

Straßenklassifizierung: Ortsstraße 

Länge: ca. 400 m 

Maßnahmentyp: Beschilderung anpassen 

Priorität: hoch 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: Umsetzung der straßenverkehrsrechtlichen Vorgaben 

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht auf dem Zweirichtungsradweg an der 
Rennbahnstraße zwischen Moserstraße und Freibad; Umwandlung in ein Benut-
zungsrecht (Entfernung von Z. 240, Ersetzen durch Z. 239 +  Z. 1022-10 +  Z. 
1000-31 in Fahrtrichtung und Z. 239 +  Z. 1022-10 in Gegenrichtung. 

Die Radwegbenutzungspflicht darf nur dort angeordnet werden wo sie zwin-
gend notwendig ist, d.h. eine Gefährdung besteht, die über das übliche Maß 
hinausgeht. Linke Radwege können zusätzliche Gefährdungen an den Knoten-
�S�X�Q�N�W�H�Q���Y�H�U�X�U�V�D�F�K�H�Q�����L�Q�V�E�H�V�����I�•�U���Å�V�F�K�Q�H�O�O�H�´���5�D�G�O�H�U���� 

Akteure: Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 

 

        

Z. 239 +  Z. 1022-10 +  Z. 1000-31 StVO   Z. 239 + Z. 1022-10 StVO 

in Fahrtrichtung      gegen die Fahrtrichtung 
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Peter-Adam-Straße: Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht 

Maßnahmennummer: 1.1.17 

 

Art der Maßnahme: verkehrsrechtlich 

Lagebeschreibung: Rennbahnstraße Süd 

Straßenklassifizierung: Ortsstraße 

Länge: ca. 140 m 

Maßnahmentyp: Beschilderung anpassen 

Priorität: hoch 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: Umsetzung der straßenverkehrsrechtlichen Vorgaben 

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht auf dem Zweirichtungsradweg an der 
Peter-Adam-Straße zwischen Rottschleife und Rennbahnstraße; Umwandlung in 
ein Benutzungsrecht (Entfernung von Z. 240, Ersetzen durch Z. 239 +  Z. 
1022-10 +  Z. 1000-31 in Fahrtrichtung und Z. 239 +  Z. 1022-10 in Gegen-
richtung. 

Die Radwegbenutzungspflicht darf nur dort angeordnet werden wo sie zwin-
gend notwendig ist, d.h. eine Gefährdung besteht, die über das übliche Maß 
hinausgeht. Linke Radwege können zusätzliche Gefährdungen an den Knoten-
�S�X�Q�N�W�H�Q���Y�H�U�X�U�V�D�F�K�H�Q�����L�Q�V�E�H�V�����I�•�U���Å�V�F�K�Q�H�O�O�H�´���5�D�G�O�H�U�������G�D�U�•�E�H�U���K�L�Q�D�X�V���L�V�W���G�H�U��
�5�D�G�Z�H�J���V�H�K�U���´�H�F�N�L�J�´���D�Q�J�H�O�H�J�W���X�Q�G���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W���K�L�Q�V�L�F�K�W�O�L�F�K���G�H�U���%�U�H�L�W�H���Q�L�F�K�W���G�H�Q��
Richtlinien. Die Peter-Adam-Straße ist nur gering belastet und im genannten 
Abschnitt auf 30 km/h beschränkt. Somit erübrigen sich (benutzungspflichtige) 
Radverkehrsanlagen. Da der beschilderte Radweg für die Aufnahme größerer 
Radfahrer-Gruppen nicht geeignet ist, sollte die Wegweisung für den Rottal-
Radweg an die Peter-Adam-Straße verlegt werden. 

Akteure: Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 

 

        

Z. 239 +  Z. 1022-10 +  Z. 1000-31 StVO   Z. 239 + Z.  1022-10 StVO 

in Fahrtrichtung      gegen die Fahrtrichtung 
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Äußere Simbacher Straße: Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht 

Maßnahmennummer: 1.1.18 

 

 

Art der Maßnahme: verkehrsrechtlich 

Lagebeschreibung: Äußere Simbacher Stra-
ße, Gartenweg, Am 
Bahndamm 

Straßenklassifizierung: Ortsstraße 

Länge: ca. 70 m 

Maßnahmentyp: Beschilderung anpassen 

Priorität: hoch 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: Umsetzung der straßenverkehrsrechtlichen Vorgaben 

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht auf dem rechten Radweg an der Äu-
ßeren Simbacher Straße zwischen Gartenweg und Am Bahndamm; Umwand-
lung in ein Benutzungsrecht (Entfernung von Z. 240, Ersetzen durch Z. 239 +  
Z. 1022-10). 

Die Radwegbenutzungspflicht darf nur dort angeordnet werden wo sie zwin-
gend notwendig ist, d.h. eine Gefährdung besteht, die über das übliche Maß 
hinausgeht. 

Akteure: Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 

 

 

Z. 239 + Z.  1022-10 StVO 

 

 



Stadt Pfarrkirchen �² Radverkehrskonzept                                                                  

- 47 - 

 

Max-Breiherr-/ Dr. Bachl-Straße: Anordnung Tempo 30 (Z 274-53) 

Maßnahmennummer: 1.1.19 

 

 

Art der Maßnahme: verkehrsrechtlich 

Lagebeschreibung: Max-Breiherr-/Dr. Bachl-
Straße 

Straßenklassifizierung: Ortsstraße 

Länge: ca. 750 m 

Maßnahmentyp: Beschilderung anpassen 

Priorität: hoch 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: Erhöhung der Sicherheit für den Radverkehr aufgrund der geringen Fahrbahn-
breite, der hohen Schwerverkehrsbelastung und der schmalen Fußwege, die 
nicht befahren werden können. 

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Anordnung Tempo 30 (Z. 274 StVO) als Einzelmaßnahme in der Max-Breiherr-
Straße ab der Rennbahnstraße bis zum European Campus. 

Intensiver Schülerverkehr bei schmaler Fahrbahn, fehlenden Radverkehrsanla-
gen und unzureichend dimensionierten Fußwegen, gleichzeitig Gefährdung 
durch starken Schwerverkehr bei teilweise unübersichtlichen Straßenverhältnis-
sen in der S-Kurve;  

Akteure: Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 

 

 

Z. 274-53   
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Fußweg zw. Konrad-Wirnhier- und VR-Bank-Straße: Freigabe für den Radverkehr 

Maßnahmennummer: 1.1.20 

 

 

Art der Maßnahme: verkehrsrechtlich 

Lagebeschreibung: Konrad-Wirnhier-/VR-
Bank-Straße 

Straßenklassifizierung: Öffentlicher Weg 

Länge: ca. 70 m 

Maßnahmentyp: Beschilderung anpassen 

Priorität: hoch 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: Schaffung eines engmaschigen �5�D�G�I�D�K�U�Q�H�W�]�H�V���P�L�W���G�H�P���=�L�H�O���H�L�Q�H�U���Å�6�W�D�G�W���G�H�U��
�N�X�U�]�H�Q���:�H�J�H�´�� 

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Freigabe des Fußwegs auch für den Radverkehr ohne bauliche Maßnahmen  

Akteure: Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 

 

 

Z. 239 + Z.  1022-10 StVO 
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Fußweg zw. Alois-Gäßl-Str. u. Schuldholzinger Weg: Freigabe für den Radverkehr 

Maßnahmennummer: 1.1.21 

 

 

Art der Maßnahme: verkehrsrechtlich 

Lagebeschreibung: Alois-Gäßl-Str./  Schuld-
holzinger Weg 

Straßenklassifizierung: Öffentlicher Weg 

Länge: ca. 50 m 

Maßnahmentyp: Beschilderung anpassen 

Priorität: hoch 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: �6�F�K�D�I�I�X�Q�J���H�L�Q�H�V���H�Q�J�P�D�V�F�K�L�J�H�Q���5�D�G�I�D�K�U�Q�H�W�]�H�V���P�L�W���G�H�P���=�L�H�O���H�L�Q�H�U���Å�6�W�D�G�W���G�H�U��
�N�X�U�]�H�Q���:�H�J�H�´�� 

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Freigabe des Fußwegs auch für den Radverkehr ohne bauliche Maßnahmen  

Akteure: Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 

 

 

Z. 239 + Z.  1022-10 StVO 
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4.1.2  

Kleinere bauliche Maß-
nahmen 

 
 
 

 1. Einbahnstraße Ringstraße (Südwest), Entfernung der 
Schrägparkplätze, ggf. Verbreiterung des Gehwegs; 

2. Fußweg zwischen Franz-Stelzenberger-Straße und St. Niko-
laus-Straße (Z. 239 + Z. 1022-10). 
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Ringstraße (Südwest): Entfernung der Schrägparkplätze, ggf. Verbreiterung des 
Gehwegs 

Maßnahmennummer: 1.2.1 

 

 

Art der Maßnahme: baulich 

Lagebeschreibung: Ringstraße (Südwest) 

Straßenklassifizierung: Parkplätze 

Länge: ca. 120 m 

Maßnahmentyp: Wegverbreiterung, Um-
gestaltung ggf. 

Priorität: hoch 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: Erhöhung der Durchlässigkeit des Radwegenetzes der Stadtmitte 

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Entfernung der Schrägparkplätze und Markierung eines Schutzstreifens entge-
gen der Einbahnrichtung zwischen Dr. Bachl-Straße und dem Beginn des 
Längsparkstreifens auf der Ostseite (s. auch Maßnahme 1.1.3) 

Alternativ: Ersetzen der Schrägparkstände durch Längsparkstände und Schaf-
fung eines breiteren Gehwegs im südlichen Teil der Ringstraße, der zum Rad-
fahren entgegen der Einbahnstraße freigegeben werden kann. Verbreiterung 
des Gehwegs östlich der Parkstände auf mind. 2,0m, ggf. Versetzung vorhan-
dener Laternen.  

Akteure: Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 
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Fußweg zw. Franz-Stelzenberger- u. St. Nikolaus-Str: Freigabe für den Radverkehr 
und Wegverbreiterung 

Maßnahmennummer: 1.2.2 

 

 

Art der Maßnahme: verkehrsrechtlich und 
baulich 

Lagebeschreibung: Franz-Stelzenberger-Str./ 
St. Nikolaus-Straße 

Straßenklassifizierung: öffentlicher Weg 

Länge: ca. 40 m 

Maßnahmentyp: Beschilderung anpassen; 
Wegverbreiterung 

Priorität: hoch 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: Umfahrungsmöglichkeit des Abschnitts ohne Radweg in der Alois-Gäßl-Straße 
ohne größere Umwege oder Straßenquerungen bei Nutzung des linken Rad-
wegs; 

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Freigabe des Fußwegs auch für den Radverkehr mit Verbreiterung des Weges 
und Grünpflegemaßnahmen;  

Akteure: Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 

 

 

Z. 239 + Z.1022 -10 StVO 
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4.1.3  

Größere bauliche Maß-
nahmen im örtlichen Stra-
ßennetz 

1 Weg in Verlängerung der Feldmaierstraße; 
2. Wegverbindung von der Moserstraße zur Äußeren Sim-

bacher Straße: 
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Weg in Verlängerung der Feldmaierstraße 

Maßnahmennummer: 1.3.1 

 

 

Art der Maßnahme: baulich 

Lagebeschreibung: Feldmaierstraße westlich 

Straßenklassifizierung: sonstiger Weg 

Länge: ca. 240 m 

Maßnahmentyp: Netzergänzung 

Priorität: mittel 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: Schaffung eines attraktiven quartierverbindenden Geh-/ Radwegs (Stadt der 
kurzen Wege); 

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Ausbau und Verbesserung der Oberfläche des bestehenden Schotterwegs, der 
als Verbindung von der Feldmaierstraße zum Schulzentrum dient. Instandhal-
tung, Winterdienst und regelmäßiges Stutzen der Vegetation entlang des Weg-
es. 

Akteure: Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 
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Wegverbindung von der Moserstraße zur Äußeren Simbacher Straße und zur Pe-
ter-Adam-Straße 

Maßnahmennummer: 1.3.2 

 

 

Art der Maßnahme: baulich 

Lagebeschreibung: Moserstraße / Äußere 
Simbacher Straße / Peter-
Adam-Straße 

Straßenklassifizierung: sonstiger Weg 

Länge: ca. 160 m + 160 m 

Maßnahmentyp: Netzergänzung 

Priorität: hoch 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: Schaffung von quartierverbindenden Geh-/ Radwegen (Stadt der kurzen Wege) 

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Ausbau einer Wegverbindung zwischen Moserstraße Hs. Nr. 23 und Äußerer 
Simbacher Straße Hs. Nr. 55 für den Fuß- und Radverkehr (Z. 240 StVO) sowie 
einer Wegverbindung zur Peter-Adam-Straße (z.B. Berücksichtigung im Rahmen 
eines Bebauungsplans). 

Akteure: Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte:  

Grafische Darstellungen: 
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4.2.1  

Verkehrsrechtliche Maß-
nahmen im klassifizierten 
Straßennetz 

Die verkehrsrechtlichen Maßnahmen im klassifizierten Straßennetz 
betreffen in erster Linie die Stadtmitte mit der Freigabe von Ein-
bahnstraßen. Voraussetzung hierfür ist auch ein reduziertes Ge-
schwindigkeitsniveau, um den Radverkehr gefahrlos auf der Fahr-
bahn zu führen. Bauliche Radwege in Gegenrichtung scheiden, 
sowohl aus Platzgründen, als auch aus gestalterischen Gründen 
(gesamte Stadtmitte wurde baulich neugestaltet) aus. 
Ein zweiter wesentlicher Schwerpunkt ist die Schaffung von Rad-
verkehrsanlagen gemäß den Richtlinien an den klassifizierten 
Straßen (Staatsstraße 2112 und Kreisstraße PAN 58). Diese ent-
sprechen nach RASt 06 meist den Kriterien einer örtlichen Ein-
fahrtstraße. Lediglich am Stadtrand sind sie weitgehend als an-
baufreie Straßen trassiert. 
Ein dritter Schwerpunkt ist eine sichere Radverkehrsführung und 
die Schaffung von Aufstellflächen an den stark belasteten Kno-
tenpunkten, soweit dies räumlichen Verhältnisse zulassen. 
 

 1. Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich in der Stadtmitte 
2. Einbahnstraße Dr.-Bayer-Straße Süd, Freigabe für den 

Radverkehr in Gegenrichtung; 
3. Einbahnstraße Bahnhofstraße Nord, Freigabe für den Rad-

verkehr in Gegenrichtung; 
4. Knotenpunkt Bahnhofstr./ Lindnerstr./ Stadtplatz/ Dr.-

Bayer-Str.: Minikreisverkehr; 
5. Ringstraße (Südost): Schutzstreifen und Aufstellfläche 
6. Ringstraße (Süd): Tempo 30; 
7. Passauer Straße östlich Ringstraße Zone 30 und Verkehrs-

beruhigter Geschäftsbereich; 
8. Passauer Straße, Verlängerung Tempo 30 Streckenab-

schnitt (Z. 274) westlich der Schule;  
9. Passauer Straße östlich der Schule, Schutzstreifen beidsei-

tig bis Querungshilfe am Netto-Markt; 
10. Passauer Straße zwischen Bergring und Reichenberger; 

Straße (am Netto-Markt): Aufhebung der Radwegbenut-
zungspflicht in Gegenrichtung; 

11. Passauer Straße - Vorfahrtregelung an der Querung Berg-
ring; 

12. Passauer Straße - Vorfahrtregelung an der Querung Rei-
chenberger Straße; 

13. Passauer Straße - Vorfahrtregelung an der Querung 
Höckberger Straße; 

14. Dr. Bayer-Straße (Nord): Schutzstreifen beidseitig; 
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15. Arnstorfer Straße südlich des Gymnasiums: Schutzstreifen 
beidseitig; 

16. Arnstorfer Straße südlich des Gymnasiums: Tempo 30; 
17. Arnstorfer Straße nördlich des Gymnasiums: Schutzstreifen 

beidseitig; 
18. Arnstorfer Straße zw. Feldmaierstraße und Sonnenstraße: 

Schutzstreifen beidseitig; 
19. Arnstorfer Straße im Gewerbegebiet (Einkaufsmärkte): 

Schutzstreifen beidseitig; 
20. Eggenfeldener Straße zwischen Kolpingstraße und Pandur-

engasse: Schutzstreifen beidseitig; 
21. Eggenfeldener Straße zw. Pandurengasse u. Lenaustraße: 

Schutzstreifen beidseitig; 
22. Eggenfeldener Straße westlich Lenau- bis Dörflerstr.: 

Schutzstreifen beidseitig. 
 

Markierung Schutzstreifen Grundsätzlich ist die Anlage von Schutzstreifen ab einer Fahr-
bahnbreite von 7,0 m möglich. Bei am Straßenrand parkenden 
Fahrzeugen sind jeweils 0,5 m Sicherheitszuschlag erforderlich.  
Schutzstreifen sollen dem Kfz-Verkehr kontinuierlich einen Aufent-
haltsbereich für den Radverkehr und dessen Gegenwart vermit-
teln. Schutzstreifen (Regelbreite 1,5 m) sind vor allem dann sinn-
voll, wenn der Radverkehr gefördert werden soll und keine ande-
ren Maßnahmen zu seinem Schutz auf diesem Straßenabschnitt 
möglich sind (z.B. knappe Platzverhältnisse). Da der Schutzstreifen 
von großen Fahrzeugen überfahren werden darf, sollte der 
Schwerverkehr (Lkw, Busse) 1000 Fahrzeuge/Tag nicht über-
schreiten. Die verbleibende Kernfahrbahn muss (bei nicht vorhan-
dener Mittelmarkierung) zwischen 4,5 m und 5,5 m breit sein, um 
den Pkw-Verkehr ungehindert abzuwickeln. 
Bei einem einseitigen Schutzstreifen ist demnach eine Fahrstrei-
fenbreite von 3,5 m erforderlich - 1,25 m Mindestbreite Schutz-
streifen plus 2,25 m Restfahrbahn (die Hälfte von 4,5 m). Die 
Gegenfahrbahn (ohne Schutzstreifen) muss eine Regelbreite auf-
weisen (bei regelmäßigem Busverkehr 3,0 m). Somit ergibt sich 
eine Mindestfahrbahnbreite von 6,5 m bei nur einseitigem 
Schutzstreifen. 
Alternativ zu Schutzstreifen ist auch die Anlage von Radfahrstrei-
fen (je 1,85 m inkl. Markierung) möglich. Im Unterschied zu 
Schutzstreifen dürfen Radfahrstreifen nicht befahren werden, au-
ßer zum Ab- und Einbiegen und um Parkstreifen zu nutzen. Rad-
fahrstreifen gelten straßenverkehrsrechtlich als Radweg. 
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Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich in der Stadtmitte 

Maßnahmennummer: 2.1.1 

 

 

Art der Maßnahme: verkehrsrechtlich 

Lagebeschreibung: Stadtplatz, Dr.-Bayer-Str., 
Lindnerstr., Bahnhofstr. 

Straßenklassifizierung: Staatsstraße, städt. Straße 

Länge: ca. 650 m 

Maßnahmentyp: Beschilderung anpassen 

Priorität: hoch 

Zeithorizont: kurzfristig 

Ziel: Erhöhung der Durchlässigkeit des Radwegenetzes der Stadtmitte 

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme: 

Stadtplatz, Dr.-Bayer-Str. Süd, Lindnerstr. und Bahnhofstr. Nord sollen als Ver-
kehrsberuhigter Geschäftsbereich (Zone 20) gewidmet werden. Die Besonder-
heit der historischen Stadtmitte in Gestalt und Nutzung soll sich in einer beson-
deren Verkehrsregelung widerspiegeln. Da die Durchfahrt der Staatsstraße 
durch die Stadtmitte ohnehin nicht den Standards entspricht, die der Kraftfahrer 
von einer Staatsstraße erwartet und die vorgeschriebenen Ausbaurichtlinien 
nicht eingehalten werden können (Linienführung, Querschnitte, Oberflächen-
gestaltung, etc.), ist es nicht nachvollziehbar, warum nicht auch bezüglich der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit Kompromisse möglich sein sollten. 

Darüber hinaus bietet die Temporeduzierung die Grundlage für den gegenläu-
figen Radverkehr in der Dr. Bayer- und Bahnhofstraße im Mischverkehr ohne 
besondere bauliche Anlagen. 

Alternativ wäre es denkbar Tempo-30 als Einzelmaßnahme anzuordnen oder 
�G�L�H���6�W�D�D�W�V�V�W�U�D�‰�H���Å�S�U�R���I�R�U�P�D�´���D�X�I���G�L�H���Z�H�V�W�O�L�F�K�H���5�L�Q�J�V�W�U�D�‰�H���]�X���Y�H�U�O�H�J�H�Q�����G�L�H���E�H��
reits heute die Gegenrichtung aufnehmen muss. 

Akteure: Staatliches Bauamt, Stadt Pfarrkirchen 

Referenzprojekte: Markt Hengersberg (Zone 30 auf St 2126, DEG10, DEG7) 








































































